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Wahlaufruf zur Bürgermeisterwahl 
am 29. Januar 2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am kommenden Sonntag, 29. Januar 2023 findet in unserer Gemeinde die Bürgermeisterwahl statt.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Sie entscheiden, wer für die nächsten 8 Jahre als Vorsitzender des Gemeinderats und als Leiter der
Gemeindeverwaltung die Geschicke unserer Gemeinde lenken wird. Eines der wichtigsten Elemente
in einer Demokratie, das aktive Wahlrecht, gibt Ihnen die Möglichkeit, über die Zukunft unserer 
Gemeinde und damit über die Gestaltung unseres unmittelbaren Lebensbereiches mitzubestimmen.

Dies gilt in besonderem Maße dann, wenn der Bürgermeister direkt von der Bevölkerung gewählt
wird. Eine hohe Wahlbeteiligung spiegelt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger an der weiteren
Entwicklung unserer Gemeinde wider. Nehmen Sie deshalb für sich und auch für uns alle Ihr demo-
kratisches Grundrecht in Anspruch und machen Sie von Ihrem Wahlrecht aktiv Gebrauch!
Die Bürgermeisterwahl ist wichtig und muss ernst genommen werden, weil es um die Besetzung des
bedeutendsten Amtes in der Gemeinde geht. Auch in der Zukunft stehen Entscheidungen an, die auf
Ihre ganz persönlichen Lebensumstände Einfluss haben. Es ist deshalb wichtig, die künftige Arbeit des
Bürgermeisters auf eine breite Basis zu stellen.

Zum Bürgermeister ist gewählt, wer am Wahlsonntag mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhal-
ten hat. Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, so findet am Sonntag, 
26. Februar 2023 eine Neuwahl statt.

Die Wahllokale sind am kommenden Sonntag, von 8:00 bis 18:00 Uhr durchgehend geöffnet. Sollten
Sie am Wahltag verhindert sein, so können Sie Ihre Stimme durch Briefwahl abgeben.

Briefwahlunterlagen erhalten Sie noch bis Freitag, 27. Januar 2023, 18:00 Uhr im Rathaus, Zimmer I-4
(bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung sogar bis Sonntag, 29. Januar 2023, 15:00 Uhr).

Das Wahlergebnis wird voraussichtlich um ca. 19:00 Uhr in der Alemannenhalle bekanntgegeben.
Auch hier freuen wir uns auf reges Interesse und Ihre Teilnahme.

Zudem wird das Wahlergebnis ab ca. 19:30 Uhr auch unter www.stetten-akm.de veröffentlicht.

Bitte gehen Sie zur Wahl und geben Sie der demokratischen Entscheidung 
mit einer möglichst hohen Wahlbeteiligung den notwendigen Rückhalt!

Ihr Klaus Dieter Halder
Bürgermeisterstellvertreter und
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses
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Bürgermeisteramt Stetten am kalten Markt
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt:
Bürgermeister Lehn

Druck: Druckerei H. Schönebeck GmbH
Conradin-Kreutzer-Str. 10, 88605 Meßkirch
Tel. 0 75 75 / 92 39-0, Fax 0 75 75 / 92 39-29
e-mail: info@schoenebeck-druck.de
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Sozialstation St. Heimerad – Stockacher Str. 26-1, 88605
Meßkirch, Telefon: 07575/920600-0, Fax: 07575/920600-19
www.sozialstation-messkirch.de
Rufbereitschaft rund um die Uhr

Hilfe für Familien – Dorfhelferinnenstation „St. Martin“. 
regionale Einsatzleitung: Heike Senger, Tel. 07771/8759177
Sabine Mutschler, Tel. 07575/209531, Mobil 0162/7567982
E-Mail: sabine.mutschler@dorfhelferinnenwerk.de

DRK Sozialstation – Pflege, Hausnotruf, 
Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Nachbarschaftshilfen
Rund um die Uhr: Tel. 0171/2875065
Geschäftsstelle: Tel. 07571/7423-26

Ökumenischer Förderverein - Nachbarschaftshilfe -
Einsatzleitung: Marina Schwab - Tel. Nr.:  4044997  
e-Mail: nachbarschaftshilfe@se-heuberg.de
Vertretung: Viktor Halder -  Tel. Nr.: 9589865

Fritz Reiser -  Tel. Nr.: 2541

AMEOS Mobile Pflege Winterlingen
Hermann-Frey-Straße 28, 72474 Winterlingen, Tel. 07434-9377444
Ansprechpartnerin: Fr. Denise Mati

Pflegedienst Plus LUX - HELIOS Telefon  07434 93 65 47 0
72474 Winterlingen, Olgastraße 72 Fax        07434 93 65 47 1

Herausgeber

Inhalt

Krankenpflege / Soziale Dienste

Notrufe

Ärzte

Sanitätsdienstl. Bereitschaft
der Bundeswehr

Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr 1 12
Krankentransport 1 92 22
Polizei Notruf 1 10
Polizeiposten Stetten 8 15 oder 8 16
Erdgasversorgung: FairEnergie GmbH
Störungsmeldungen Tel. 0 71 21 / 5 82-32 22
Wasserversorgung: 
Albstadtwerke-Störungsdienst Tel. 07432/160-3800

NOTFALLDIENSTNUMMER Telefon 11 61 17
für den hausärztlichen Notfalldienst  
Notfalldienstzeiten:
Mo./Di./Do./Fr. 18.00 - 08.00 Uhr (Folgetag)
Mi. 12.00 - 08.00 Uhr (Folgetag)
Sa./So./Feiertag 08.00 - 08.00 Uhr (Folgetag) 
Bei einer technische Panne der Weitervermittlung  wenden Sie
sich bitte unter 1 92 22 an die Leitstelle.
Bei schweren Verletzungen oder lebensbedrohlichen 
Erkrankungen rufen Sie bitte direkt den Notruf 112

Zahnarzt
Notfalldienst an Wochenende und Feiertagen zu erfragen unter:
Telefon  0761/120 120 00. Zahnärztliche Notfallsprechstun-
den jeweils von 10.00 - 11.00 und 16.00 - 17.00 Uhr.

Tierarzt
Samstag/Sonntag, 28./29.01.2023
Janeta Dabruck, Sigmaringen, Bittelschießer Str. 7
Tel.: 0 75 71 / 1 36 54 - Sprechstunde in Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstraße 6 jeweils Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Rufnummer: 0800 - 9 72 63 78

Samstag, 28.01.2023 ab 8.30 Uhr

Markt-Apotheke Albstadt
Adlerstr. 27
72461 Albstadt (Tailfingen)
Tel. 07432 - 49 65
www.markt-apotheke-albstadt.de

Sonntag, 29.01.2023 ab 8.30 Uhr

Adler-Apotheke Sigmaringendorf
Bahnhofstr. 7
72517 Sigmaringendorf
Tel. 07571 - 1 28 64

Apotheken Bereitschaftsdienst
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AKTUELLE SERVICESEITE
Regelmäßige Öffnungszeiten, Termine und Behördensprechtage

Rathaus Stetten am kalten Markt
Montag bis Mittwoch 8.15 - 12.15 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag 8.15 - 12.15 Uhr
Tel. 0 75 73 / 9515-0, Fax 0 75 73 / 95 15-55, 
www.stetten-akm.de, E-Mail: post@stetten-akm.de

Ortsverwaltung Frohnstetten
Stellv. Ortsvorsteher Herr Tomaselli
Sprechstunde nach telefonischer Terminvereinbarung
Tel. 954663
E-Mail: alfio-tomaselli@gmx.de 

Recyclinghof
Betreuer: Herr Eichbaum / Herr Bücher, Tel.+ Fax: 95 82 81 

Öffnungszeiten:
Freitag 14.00 - 16.00 Uhr 
Samstag 09.00 - 12.30 Uhr

Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen
Für Fragen stehen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Holger Kumpf, Tel. 07571/102-6600, Fax 102-6699
E-Mail: Holger.Kumpf@LRASIG.DE
Lidia Kaplanek, Gebührenveranlagung, Tel. 07571/102-6609, 
Fax 102-6699, E-Mail: Lidia.Kaplanek@LRASIG.DE

Kreismülldeponie in Ringgenbach 
(bei Meßkirch)
Montag 08.30 - 12.00 Uhr / 13.00 - 16.30 Uhr
Dienstag - Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr / 13.00 - 16.30 Uhr 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr / 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag 08.00 - 12.00 Uhr 
Letzter Einlass 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten

Polizeiposten Stetten am kalten Markt
Telefonisch erreichbar 
Montag - Donnerstag von 07:30 - 16:30 Uhr
Freitag von 07:30 - 16:00 Uhr
Tel.: 815 oder 816, Handy: 0172 / 6 92 79 70. Bei planbaren An-
liegen wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.
Durchgehend besetzt: PR Sigmaringen Tel. 07571/104 220

Postagentur Stetten am kalten Markt
Europastraße 1, Tel. 92 69 36
Montag - Freitag 8.30 - 12.15 Uhr, nachm. 14.00 - 18.30 Uhr
Samstag 8.30 - 13.00 Uhr

Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Orsingen 
Tel. 0 77 74 / 9 33 90

Erwachsene: 1,80 € 

Ermäßigt: 1,00 €
Kinder, Jugendliche (3 - 16 Jahre), Behinderte:

Bundeswehr-Angehörige und Bundeswehr-Familienangehörige
Erwachsene: 1,40 €
Ermäßigt: 0,70 €    
Kinder, Jugendliche (3 - 16 Jahre), Behinderte:

Die Preise gelten pro Tag.

Schwimmausbildung mit der DLRG
Donnerstag:
18.00 - 20.00 Uhr Rettungsschwimmer-Training
Freitag:  
14.30 - 16.00 Uhr Schwimmkurs
16.15 - 17.45 Uhr Training für Kinder und Jugendliche

Hausmüllabfuhr
Donnerstag, 02.02.2023 in Frohnstetten, Glashütte, Storzingen
und Nusplingen

Bitte stellen Sie die Müllgefäße rechtzeitig bereit!

Papierabfuhr (Blaue Tonne)
Montag, 30.01.2023 in Frohnstetten, Storzingen, Glashütte und
Nusplingen 

Dienstag, 31.01.2023 in Stetten am kalten Markt 

Bitte stellen Sie die Blauen Tonnen rechtzeitig bereit.

Öffnungszeiten

Stetten aam kkalten MMarkt

Termine

Öffnungszeiten 
Mittwoch 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr Allgem. Schwimmen
Donnerstag 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr Allgem. Schwimmen
Freitag 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr Allgem. Schwimmen
Samstag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Allgem. Schwimmen
Sonntag 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr Allgem. Schwimmen

Tel. 07573/504-10720
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Sozialstation St. Heimerad e.V., 
Meßkirch-Stetten a.k.M.

Ambulante Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaftliche Versor-
gung, Beratung, Betreuungsgruppe, Hausnotruf, Rufbereitschaft
Tel. 07575/920600-0, www.sozialstation-messkirch.de

Schwangerschaftsberatungsstelle 
"donum vitae"
Beratung und Hilfe bei Schwangerschaftskonflikt nach § 219
StGB, bei familiären und finanziellen Problemen während der
Schwangerschaft.Bahnhofstraße 3, Sigmaringen,
Tel. 07571/749717, e-mail: info@donum-vitae-hohenzollern.de

Familiengesundheitszentrum - 
guter und gesunder Start
Hebammensprechstunden und Fachstelle für Frühe Hilfen 
"Familie am Start"
Information, Unterstützung und Beratung für Familien rund um
die Geburt bis zum Leben mit dem Kind.
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen, Telefon: 07571/102-4209
www.landkreis-sigmaringen.de/fgz

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
Sigmaringen 
In der Vorstadt 2 (Eingang Burgstraße 2-4), 72488 Sigmaringen 
Telefonische Terminvereinbarung: 07571 5787 
E-Mail: beratung@efl-sigmaringen.de, www.efl-sigmaringen.de 

Sozialverband VdK 
Partner in Fragen bei Unfall, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit 
Der Sozialverband VdK berät Sie in diesen und allen anderen
sozialrechtlichen Fragen, hilft bei der Antragstellung. Die VdK
Sozialrechtsschutz gGmbH vertritt Sie in diesen Angelegenhei-
ten in Widerspruchs- Klage- und Berufungsverfahren vor Behör-
den und Gerichten. 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll
an die VdK-SRgGmbH Sevicestelle, Josefinenstraße 3, 72488
Sigmaringen, Tel. 07571/7438980, Fax: 07571/74389815 

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag - Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Sprechtag in Sigmaringen: Sozialrechtsreferent Peter Norz
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Nach Vereinbarung über das Sekretariat

VdK Kreisverbandgeschäftsstelle Sigmaringen
Josefinenstraße 3, 72488 Sigmaringen
Tel. 07571/7474528, Fax 07571/7474530
Öffnungszeiten:
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Freitag 14.00 - 17.00 Uhr

Beratungsangebote/Beratungsstellen:
MARIABERG von Mensch zu Mensch
Interdisziplinäre Frühförderstelle Sigmaringen
Telefon 07571/7486-0. 
Beratung nach telefonischer Vereinbarung. 
Beratungsstelle für Familien mit behinderten Angehörigen 
Haus der Sozialen Dienste, Antonstraße 20, 
72488 Sigmaringen, Telefon 07571/7486-0. 
Beratung nach telefonischer Vereinbarung. 

Stetten am kalten Markt
jeweils im Behördensprechzimmer EG / Zi.2

Sprechstunde Forstreviere 
Stetten a.k.M. und Schwenningen
In den nächsten Wochen findet keine Sprechstunde statt.
Herrn Sauter erreichen Sie telefonisch unter 0173/3020729
oder per Mail: daniel.sauter@lrasig.de

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Öffnungszeiten:
vormittags Montag - Donnerstag 9.30 - 11.30 Uhr     
nachmittags Donnerstag  16.00  - 17.30 Uhr 
Telefon: 07572/7137 -368 oder -372 oder -431
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Finanzamt Sigmaringen
Tel. Nr. 07571/101-0 
Montag bis Mittwoch 8.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 17.30 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg
Geschäftsstelle Leopoldplatz 1, Sigmaringen
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr

Mo, Di, Mi 13.00-16.00 Uhr
Do 13.00-18.00 Uhr

Terminvereinbarung erforderlich unter 07571/74520

Weisser Ring e.V.
Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe
Außenstelle Sigmaringen - Tel. 0151/55164829

Caritasverband Sigmaringen
Fidelisstraße 1, 72488 Sigmaringen

Psychologische Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche
Tel.: 07571/7301-60
E-Mail: erziehungsberatung@caritas-sigmaringen.de

Beratung für psychisch Erkrankte und ihre Angehörigen
Die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle, kurz IBB-
Stelle, ist eine unabhängige Anlaufstelle für psychisch kranke
Menschen und ihre Angehörigen im Landkreis Sigmaringen.
Die Stelle informiert hierbei über wohnortnahe Hilfs- und Unter-
stützungsangebote und berät bei Fragen rund um das Thema
"Hilfen bei psychischer Erkrankung". 
Die IBB Stelle ist telefonisch unter Telefonnummer 07571
/7301-55 erreichbar. Die Sprechstunden finden aktuell nach te-
lefonischer Vereinbarung statt.  
Mehr Infos zur Arbeit der IBB-Stelle mit Patientenfürsprecherin,
den Sprechzeiten und den Kontaktdaten erhalten sie auch im
Internet unter www.ibb-sigmaringen.de

Behördensprechtage

Sprechtage in Sigmaringen
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Aus der Gemeinderatssitzung
vom 23. Januar 2023

Bekanntgaben
Bürgermeister Lehn gab bekannt, dass der Gemeinderat in sei-
ner nichtöffentlichen Sitzung am 08.12.2022 über Personal- und
Grundstücksangelegenheiten informiert und die Verwaltung mit
deren Umsetzung beauftragt wurde.

Glashüttens Ortsvorsteherin Alexandra Beer verabschiedet
Glashüttens Ortsvorsteherin Frau Beer wurde am 26.05.2019
von den Wählern der Ortschaft Glashütte als Ortschaftsrätin
und am 29.07.2019, auf Vorschlag des Ortschaftsrates, vom
Gemeinderat zur Ortsvorsteherin von Glashütte gewählt. Beide
Ämter hatte diese bereits seit dem Jahr 2014 inne.

Zu Beginn des neuen Jahres hat Frau Beer ihren Wohnsitz in
eine andere Gemeinde verlegt. Da nach der Gemeindeordnung
ein Mitglied des Ortschaftsrates durch Wegzug aus dem Ort-
schaftsrat ausscheidet, ist Frau Beer kraft Gesetzes ausge-
schieden.

Bürgermeister Lehn bedauerte ihren Wegzug und würdigte
Frau Beer für ihre langjährige kommunalpolitische Tätigkeit und
deren Engagement mit einem Blumenstrauß und handsignier-
ten Sektkelchen der Gemeinde.

Ende Februar soll im Rahmen einer Glashütter Ortschaftsrats-
sitzung der/die Nachrücker/in in den Ortschaftsrat nachfolgen
und verpflichtet werden. In dieser öffentlichen Sitzung erfolgt
dann auch ein Vorschlag aus dem Ortschaftsrat für den/die
künftige/n Ortsvorsteher/in an den Gemeinderat, welcher dann
eine Entscheidung treffen wird.

Frohnstettens Ortsvorsteher Johann Seßler verabschiedet
Frohnstettens Ortsvorsteher Herr Seßler wurde am 26.05.2019
von den Wählern der Ortschaft Frohnstetten als Ortschaftsrat
und am 29.07.2019, auf Vorschlag des Ortschaftsrates, vom
Gemeinderat zum Ortsvorsteher von Frohnstetten gewählt. Herr
Seßler wurde bereits 2004 in den Ortschaftsrat gewählt und ist
dort ununterbrochen seit 18 Jahren Mitglied. Seit 2014 ist er zu-
dem Ortsvorsteher von Frohnstetten.

Herr Seßler hatte nun sein Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat
Frohnstetten sowie die Beendigung seiner Tätigkeit als Ortsvor-
steher von Frohnstetten aus wichtigem Grund beantragt. Ein
wichtiger Grund liegt nach der Gemeindeordnung unter ande-
rem vor, wenn ein Bürger zehn Jahre lang dem Gemeinde-
oder Ortschaftsrat angehört oder ein Ehrenamt verwaltet hat.

Die erforderliche Feststellung des wichtigen Grundes hat der
Ortschaftsrat Frohnstetten bereits im Rahmen eines Umlaufbe-
schlusses einstimmig gefasst. Auch der Gemeinderat hat in der
Sitzung nun dies einstimmig festgestellt, so dass Herrn Seßler
als Ortsvorsteher und Ehrenbeamter auf Zeit entbunden wer-
den kann. Eine Nachfolgeregelung soll - wie auch in Glashütte -
Ende Februar in einer öffentlichen Sitzung im Ortschaftsrat ge-
troffen werden.

Dem Wunsch von Herrn Seßler entsprechend, hat Bürger-
meister Lehn diesen in Abwesenheit verabschiedet und dessen
langjähriges Wirken für den Ortsteil Frohnstetten sowie für die
Gemeinde in den vergangenen 19 Jahren herausgestellt. Bür-
germeister Lehn bedauerte dessen Ausscheiden und wird die-
sen im kleinen Kreise im Nachgang verabschieden.

Entwurf des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung für 2023
Die Herren Tantzky und Mehrle von den Albstadtwerken stellten
den Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2023 vor, in wel-
chem für Investitionsmaßnahmen 151.000 Euro angesetzt sind.
Hierbei handelt es sich um die Erschließung des Baugebietes
Oberöschle III in Glashütte sowie dem Anschluss der Gewerbe-
fläche Reboul in Stetten a.k.M. für die Ansiedlung eines Le-
bensmittelvollsortimenters.

Aufgrund der vorgenannten Maßnahmen sowie der bisherigen
Zielrichtung, wonach Investitionen kreditbasiert getätigt werden
sollen, muss auch in diesem Entwurf eine Kreditermächtigung
über die Investitionssumme eingeplant werden. Die Verwaltung
führte hierzu aus, dass diese Ermächtigung, wie auch in beiden
Jahren zuvor, wohl nicht in Anspruch genommen werden muss.
Eine Refinanzierung der Investitionen könne vorrangig durch
die Vereinnahmung von Erschließungsbeiträgen durch die
Grundstücksverkäufe kompensiert werden.

Die Verwaltung erinnerte daran, dass alsbald ein von der Bun-
deswehr in Jahren 1989 eingenommener Wasserversorgungs-
beitrag vollständig aufgelöst sein wird. Die bislang hieraus dem
Wasserhaushalt buchhalterisch zugeführten Beträge werden

Amtliches
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dann fehlen, so dass der Haushalt dann Defizite ausweisen
wird. Gleichzeitig sind in den kommenden Jahren Ertragszu-
schüsse, welche für den Neubau des Wasserwerks in Beuron-
Langenbrunn an die Gemeindekasse ergangen sind, buchhalte-
risch auszubuchen.

In den anschließenden Sachvorträgen informierten die Vertreter
der Albstadtwerke, dass die Wasserrohrbrüche sowie die Was-
serverluste im Jahr 2022 im vergangenen Mittelwert lagen. Des
Weiteren wurde das bisherige Wasserpreismodell, welches die
Berücksichtigung von fixen und variablen Kosten von jeweils 
50 % zu 50 % vorsieht, erläutert und die reelen Zahlen abgebil-
det. In Bezug auf die Anzahl der Wasserzähler informierte Bür-
germeister Lehn darüber, dass diese, bedingt durch die Umstel-
lung des Wasserpreismodells von 2014 auf 2015 stark gesun-
ken und seit 2016 wieder kontinuierlich ansteigen und somit in
der Kalkulation berücksichtigt sind. Bürgermeister Lehn stellte
abschließend heraus, dass die Umstellung der monatlichen
Vorauszahlungen der Gebühren bei den Nutzern auf positive
Rückmeldungen gestoßen sind und hierdurch die Liquidität der
Wasserversorgung der Gemeinde gesichert und stabilisiert wer-
den konnte.

Im Anschluss hat der Gemeinderat dem Entwurf des Wirt-
schaftsplans einstimmig zugestimmt, so dass die Verabschie-
dung des Plans in der nächsten Gemeinderatssitzung am
27.02.2023 erfolgen kann.

Zweiter Entwurf des Haushaltsplans 2023 beschlossen
Kämmerin Emser stellte zu Beginn die seit der Vorstellung des
ersten Entwurfs eingetretenen größeren Veränderungen im
Haushaltsplan heraus. Neben einer höheren Einnahme aus
dem Finanzausgleich, sind ansonsten niedriger erwartete Ein-
nahmen zu verzeichnen. Positiv wurde vom Gemeinderat auf-
genommen, dass die Gemeinde angesichts eines ausreichen-
den Bestands an liquiden Mitteln auf eine Kreditaufnahme im
Jahr 2023 verzichten kann. Im ersten Entwurf war noch eine
Kreditaufnahme von einer Million Euro vorgesehen.

Von den Fraktionen wurden verschiedene Anträge zum Haus-
halt eingebracht, die vom Gemeinderat beraten und nach aus-
führlicher Diskussion einstimmig beschieden wurden. Konkret
ging es um die Verschiebung von zwei größeren Baumaßnah-
men mit dem Lückenschluss der Buchauer Straße an die Ame-
rikastraße sowie die Sanierung der Schmeienstraße, ab der
Wohnbebauung bis zum Gewerbegebiet Ebinger Straße. Ge-
meinderat und Verwaltung waren sich darin einig, dass diese
zwei Baumaßnahmen in diesem Jahr nicht zur Ausführung
kommen sollen. Vielmehr soll im 2. Halbjahr 2023 die Planung
weiter vorangetrieben werden, so dass eine Umsetzung dann
im Jahr 2024 erfolgen kann. Dies auch vor dem Hintergrund, da
die aktuellen Materialkosten noch gewisse Unsicherheiten auf-
zeigen.

Hingegen soll die Umsetzung der Bebauung der Festwiese in
Storzingen alsbald in Angriff genommen werden. Bürgermeister
Lehn erinnerte daran, dass im Februar die Vergabe der Er-
schließungsmaßnahmen im Neubaugebiet Oberöschle III in
Glashütte erfolgen soll, so dass hieraus erste Ergebnisse über
die aktuellen Erschließungspreise vorliegen. Der Gemeinderat
einigte sich darauf, in dieser Sitzung auch über den Zeitplan für
die Bebauung der Festwiese entscheiden zu wollen.

Für die Ausweisung eines Wohnmobilstellplatzes wurden Haus-
haltsmittel für Planungen in Höhe von 2.000 Euro in den Haus-

halt mit aufgenommen. Des Weiteren wurde die Verwaltung be-
auftragt, in Anlehnung des Bauhofkonzepts, auch ein „Straßen-
und Liegenschaftskonzept“ zu erarbeiten, so dass dem Ge-
meinderat für die kommenden Jahre eine Arbeitsgrundlage für
weitere Entscheidungen zur Verfügung gestellt werden kann.

Bereits jetzt wurde konkret in die mittelfristige Finanzplanung
2024/2025 die Sanierung des Gemeindeverbindungsweges
zwischen Nusplingen und dem Hardthof aufgenommen, da die-
ser insbesondere an den Randbereichen in einem schlechten
Zustand ist, so dass es langfristig mit Ausbesserungsarbeiten
nicht mehr getan ist. Bürgermeister Lehn informierte darüber,
dass die Verwaltung mit einem weiteren Versorger in Kontakt
stehe, da von dortiger Seite geplant ist, die Wasserleitung vom
Hardthof nach Nusplingen zu sanieren, so dass hierdurch Syn-
ergien genutzt werden können.

Bevor die Verwaltung damit beauftragt wurde, die vorgenannten
Änderungsanträge in den Haushalt 2023 einzuarbeiten, so dass
dieser in der Sitzung am 27.02.2023 final verabschiedet werden
kann, erfolgten von den beiden Fraktionsvorsitzenden Daniel
Sauter für die „Freien Wähler“ und Lothar Löffler für die
„CDU/ILS“ die jeweiligen Haushaltsreden.

Bebauungsplan „Schelmengrube, 3. Änderung“ als Sat-
zung beschlossen
Der Gemeinderat hat die eingegangenen Stellungnahmen und
Bedenken der Träger öffentlicher Belange beraten und die vom
Planer vorgeschlagene Berücksichtigung einstimmig übernom-
men. Zugleich wurde der Bebauungsplan als Satzung beschlos-
sen, so dass dieser an anderer Stelle in diesem Amtsblatt ver-
öffentlicht werden kann.

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans „Schelmengrube“
wurde nun die planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen für die Errichtung eines Wohnhauses auf dem bisher noch
unbebauten Gemeindegrundstück Flst. Nr. 3625 als Innenver-
dichtung geschaffen. Nach einer bereits vorliegenden Planung
ist dort der Bau eines eingeschossigen Einfamilienhauses mit
Satteldach vorgesehen. Der notwendige Grundstücksverkauf
wurde zum Ende des Jahres abgeschlossen.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Vollsortimenter“ be-
schlossen
Die Gemeinde hat mit einem Investor die Ansiedlung eines Le-
bensmittelvollsortimenters in Angriff genommen und nun den
hierzu erforderlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.

Bürgermeister Lehn machte in der Sitzung deutlich, wie schwie-
rig und steinig der Weg bis zum nun erreichten Ziel war. Hierbei
waren sehr große Brocken aus dem Weg zu räumen, damit die
Ansiedlung mit den Plänen des Landesentwicklungsplans in
Einklang gebracht werden konnten. Das Gemeindeoberhaupt
freute sich, dass gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Tü-
bingen, dem Regionalverband Bodensee-Oberschwaben sowie
dem Landratsamt Sigmaringen gute Gespräche geführt und
nach einer gemeinsamen Lösung gesucht wurde.

Die neue Faktenlage erforderte nun eine neuerliche Beteiligung
der Behörden sowie der Öffentlichkeit unter Einbeziehung der
neuen Unterlagen. Nach der Rückmeldung der Behörden kön-
nen nun alle Bedenken ausgeräumt und der Planung zuge-
stimmt werden.



Der Gemeinderat hat nun der Abwägungs- und Beschlussvorla-
ge des Planers einstimmig zugestimmt und den Plan als Sat-
zung beschlossen, welcher an anderer Stelle in diesem Amts-
blatt bekannt gemacht wird.

Da nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen
wurden, kann nun der Bauantrag zum Neubau des Lebensmit-
telvollsortimenters eingereicht und nach Erteilung der Bauge-
nehmigung durch die Genehmigungsbehörde mit dem Neubau
begonnen werden. Bürgermeister Lehn informierte darüber,
dass der Bauantrag bereits in Bearbeitung bzw. kurz vor dem
Abschluss steht und in den nächsten Wochen bei der Verwal-
tung eingereicht werden soll. Von Seiten der Gemeinde und
des Investors ist bereits vorgesehen, im zweiten Halbjahr 2023
mit den ersten Bauarbeiten beginnen zu können.

Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr
Der Feuerwehrbedarfsplan sieht einen Austausch des im Jahr
2003 in Dienst gestellten ELW 1 vor. Ein entsprechender För-
derantrag aus Mitteln des Feuerwehrwesens wurde bereits ge-
nehmigt, so dass die Gemeinde für die Beschaffung des Fahr-
zeugs in Höhe von 200.000 Euro einen Zuschuss von 22.000
Euro erhalten wird.

Die Verwaltung wurde nun vom Gemeinderat beauftragt, in Zu-
sammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr - nach der Ge-
nehmigung des Haushaltsplans 2023 durch das Landratsamt
Sigmaringen - die Beschaffung des Fahrzeugs öffentlich auszu-
schreiben. Des Weiteren sollen weitere Fördergelder aus dem
Ausgleichstock des Landes-Baden-Württemberg beantragt wer-
den.

Bürgermeister Lehn bedauerte, dass aufgrund von allgemeinen
Lieferschwierigkeiten bereits heute davon ausgegangen werden
muss, dass mit einer Inbetriebnahme des Fahrzeugs im Jahr
2023 nicht mehr zu rechnen sein wird.

IGGS – Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-
Stauffenberg
Die Gemeinde gehört seit Dezember 2016 dem Zweckverband
„Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffen-
berg“ (IGGS) mit Sitz in Sigmaringen an. Weitere Verbandsge-
meinden sind die Städte Scheer und Sigmaringen sowie die
Gemeinden Beuron, Bingen, Inzigkofen, Krauchenwies,
Schwenningen und Sigmaringendorf. 

Ziel des Verbandes ist es, im Bereich der ehemaligen Graf-
Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen einen Gewerbe- und In-
dustriepark zu erschließen und dort Betriebe anzusiedeln.

Die Betriebskosten des Zweckverbands werden auf die Mitglie-
der entsprechend ihres Anteils umgelegt. Für unsere Gemeinde
sind dies, bei einem Anteil von 10 % für das Jahr 2023 Haus-
haltsmittel in Höhe von 68.000 Euro. Des Weiteren soll die Er-
stellung eines Singlemode-Glasfasernetzes zur Umsetzung
kommen, welches einen gemeindlichen Anteil von 10.600 Euro
umfasst.

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes sieht für 2023 ein or-
dentliches Ergebnis von 15.400 Euro vor. Durch die Veräuße-
rung von Grundstücken und Gebäuden wird ein veranschlagtes
Sonderergebnis von 1.145.000 Euro erwartet, so dass das Ge-
samtergebnis mit 1.160.400 Euro beziffert wird.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen haben einen finanziellen
Umfang in Höhe von 3.708.750 Euro. Benötigt werden die Mittel
zur weiteren Erschließung des Gewerbe- und Industrieparks.
Der Schuldenstand beläuft sich am Ende des Finanzplanungs-
zeitraums auf voraussichtlich 5,1 Millionen Euro. 

Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan 2023 ebenso zu,
wie dem Jahresabschluss 2021. Zur eigenständigen Erhebung
von Erschließungsbeiträgen durch den Zweckverband im Ver-
bandsgebiet ist die Verbandssatzung zu ändern. Auch dieser
Änderung hat der Gemeinderat zugestimmt und gleichzeitig
Bürgermeister Lehn bevollmächtigt, in der Verbandsversamm-
lung des IGGS der Haushaltssatzung 2023 einschließlich Haus-
haltsplan mit Finanzplanung sowie der Satzungsänderung zu-
zustimmen.

Bürgermeister Lehn konnte abschließend noch erfreut darauf
hinweisen, dass sich die Firma Kern & Söhne aus Balingen im
IGGS-Gebiet ansiedeln wird. Hierzu wird die Firma etwa 4,25
Hektar Fläche erwerben. Das Gesamtprojekt mit einer Investiti-
onssumme im zweistelligen Millionenbereich soll in einem Zeit-
raum von 10 Jahren umgesetzt werden. Insgesamt sollen nach
Abschluss aller Bauabschnitte ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter am Standort in Sigmaringen tätig sein.

Gemeindliche Abmangelbeträge an den drei Kindergärten
Kämmerin Emser erinnerte an die Präsentation des Jahresab-
schlusses 2021 aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom
21.11.2022, in welchem Rückfragen aus der Mitte des Gemein-
derates bezüglich den Abmangelbeträgen aus den drei Kinder-
gärten erfolgte und nicht vollumfänglich beantwortet werden
konnte.

Frau Emser führte aus, dass die zu leistenden Zahlungen an
die kirchlichen Träger insgesamt um rund 50.000 Euro im Jahr
2021 gesunken sind. Grund hierfür waren höhere Zuweisungen
im Rahmen des Finanzausgleichs des Landes in Höhe von
173.000 Euro, so dass die Gemeinde im Jahr 2021 einen Ab-
mangelbetrag von 444.025 Euro zu tragen hatte.

Bei der Präsentation des Jahresabschlusses 2021 wurde ver-
säumt, die Abmangelzahlungen mit den erhaltenen Zuweisun-
gen zu verrechnen, wodurch die Kosten der Gemeinde über-
durchschnittlich hoch ausgewiesen wurden. Kämmerin Emser
sagte zu, künftig eine übersichtlichere Darstellung zu präsentie-
ren.
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Redaktionsschluss

Für Mitteilungen 
und Vereinsnachrichten
ist jeweils am Montag um 10.00 Uhr im Rathaus. 
Mitteilungen und Vereinsnachrichten können über 
Fax: 07573/9515-55 oder über die E-Mail Adresse: 
amtsblatt@stetten-akm.de eingereicht werden.

Private Anzeigen können im Rathaus nur schriftlich entgegen-
genommen werden o. bei der Druckerei Schönebeck GmbH,
Meßkirch, E-Mail: info@schoenebeck-druck.de
Tel. 0 75 75 / 92 39-0 o. per Fax 92 39-29.
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Gemeinsamer Neujahrsempfang
der Gemeinde und Garnison Stetten am kalten Markt

Am Dienstag, 17. Januar 2023, konnte nach zweijähriger Corona-Pause wieder ein gemeinsamer Neujahrs-
empfang der Gemeinde und der Garnison Stetten am kalten Markt in der Alemannenhalle gefeiert werden.

Im Rahmen dieses Neujahrsempfangs konnten verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Verdienst-
medaillen der Gemeinde Stetten am kalten Markt ausgezeichnet werden. Auf diesem Wege wurde Dank und
Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement über viele Jahre hinweg in den unterschiedlichsten 
Vereinen und Organisationen zum Wohle der Gemeinde und der Gesellschaft aufgezeigt.

Geehrt wurden: Frau Claudia Mogg mit der Goldenen Verdienstmedaille der Gemeinde sowie Frau Elfriede
Müller und Herr Fritz Reiser mit der Silbernen Verdienstmedaille der Gemeinde.

Umrahmt von den Trachtenträgerinnen und Trachten-
trägern nahm Bürgermeister Maik Lehn im Auftrag des
Gemeinderates gemeinsam mit den Laudatoren, Herrn
Pfarrer Markus Manter und Herrn Fritz Pfeiffer vom 
Förderverein Attraktive Region, die Ehrungen vor und
dankte auch den jeweiligen Partnern für deren Unter-
stützung in den vielen Jahren.

Herzlichen Glückwunsch zur Ehrung und vielen Dank für
das Engagement an (v.l.): Dorothea und Fritz Reiser,
Claudia Mogg sowie Elfriede und Reinhard Müller.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von
den Musikerinnen und Musikern des Collegium Musicale
unter der Leitung von Frau Musikdirektorin Christine
Burkhart.
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Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten der Satzungen

1. Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Vollsortimenter“
2. Örtliche Bauvorschriften zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Vollsortimenter“

Gemeinde Stetten am kalten Markt, Gemarkung Stetten

Der Gemeinderat der Gemeinde Stetten am kalten Markt hat
am 23.01.2023 für das Gebiet nordöstlich des Kreisverkehrs
der Landesstraße “L 218” und östlich der Firma “primion Tech-
nology” den vorhabenbezogenen Bebauungsplan “Vollsortimen-
ter” und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung
vom 08.11.2022 als Satzung beschlossen. Der räumliche Gel-
tungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. Zur Er-
bringung des naturschutzfachlichen Ausgleichs, wird eine
Fläche aus dem gemeindlichen Ökokonto der Planung zugeord-
net.

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 10
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) durch diese Bekanntmachung
rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsverfahren beim Landrats-
amt Sigmaringen war nicht erforderlich, da der Bebauungsplan
im so genannten Parallelverfahren (gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1
BauGB) aufgestellt worden ist.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan “Vollsortimenter” und
die örtlichen Bauvorschriften hierzu – bestehend aus Planzeich-
nung, Satzung und Begründung – kann ab Veröffentlichung die-
ser Bekanntmachung im Rathaus der Gemeinde Stetten am
kalten Markt (Schlosshof 1, 72510 Stetten am kalten Markt),
Erdgeschoss, Zimmer 3 – Herr Greveler) während den allge-
meinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein-
sehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. Jedermann
kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Begründung
sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Wei-
se, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde,

bei der Gemeinde Stetten am kalten Markt einsehen und über
deren Inhalt Auskunft verlangen.

Zudem wird der in Kraft getretene vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan mit Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung im Internet unter www.stetten-akm.de Startseite > Ge-
meinde > Bauen und Wohnen > Bebauungspläne > Rechtskräf-
tige Bauleitpläne veröffentlicht. Des Weiteren sind diese über
das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter
folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste ab-
rufbar.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften des Baugesetzbuches beim Zu-
standekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie
im Falle einer beachtlichen Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, im Falle einer beachtlichen Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes (§ 214 Abs. 2 BauGB), im Falle von be-
achtlichen Mängeln des Abwägungsvorgangs (§ 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB) oder im Falle beachtlicher Fehler nach § 214
Abs. 2a BauGB nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder die Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 215
Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Vermögensnachteile eingetreten sind, wird hingewiesen.

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
(GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzungen von Verfah-
rens- und Formvorschriften dieses Gesetzes zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der
in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend
gemacht worden sind.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4
Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Stetten am kalten Markt, den 26.01.2023

gez. Lehn
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten der Satzungen

1. Bebauungsplan „Schelmengrube, 3. Änderung“
2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan

„Schelmengrube, 3. Änderung“

Gemeinde Stetten am kalten Markt, Gemarkung Stetten

Der Gemeinderat der Gemeinde Stetten am kalten Markt hat
am 23.01.2023 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan
„Schelmengrube, 3. Änderung“, Gemarkung Stetten, gemäß §
10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die zusammen mit dem
Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften für den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schelmengrube, 3. Än-
derung“, Gemarkung Stetten, gemäß § 74 Abs. 7 Landesbau-
ordnung Baden-Württemberg (LBO) als jeweils selbstständige
Satzung beschlossen.

Ziel und Zweck der Planung
Die Gemeinde Stetten am kalten Markt beabsichtigt mit der 3.
Änderung des Bebauungsplans „Schelmengrube“ (rechtskräftig
seit 14.03.2000) die planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraus-
setzungen für die Errichtung eines Wohnhauses auf dem bisher
noch unbebauten Grundstück Flst. Nr. 3625 im Innenbereich zu
schaffen. Geplant ist ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit
Satteldach. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine angemesse-
ne Nachverdichtung im Innenbereich geschaffen und eine ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich gesi-
chert.

Das Plangebiet liegt am Ende der Robert-Schumann-Straße im
Nordosten des Ortsteils Stetten. Der Geltungsbereich umfasst
das Flst. Nr. 3625. Die Größe des räumlichen Geltungsbereichs
beträgt in dieser Abgrenzung ca. 654 m².

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung
dargestellt begrenzt:

Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplan die Planzeichnung
(Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für die Satzung über
die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und
der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom
23.01.2023.

Der Bebauungsplan „Schelmengrube, 3. Änderung“, Gemar-
kung Stetten und die Örtlichen Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplan „Schelmengrube, 3. Änderung“, Gemarkung Stetten,
treten gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch und § 74 Abs. 7 Lan-

desbauordnung BW mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan und die Satzung über die
Örtlichen Bauvorschriften sowie deren Begründungen einsehen
und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften sowie
deren Begründungen können bei der Gemeinde Stetten am kal-
ten Markt, Schlosshof 1, 72510 Stetten am kalten Markt (Erdge-
schoss, Zimmer 3 – Herr Greveler) während der üblichen Öff-
nungszeiten eingesehen werden.

Folgende technische Vorschriften, auf die im Bebauungsplan
Bezug genommen werden, können an selber Stelle eingesehen
werden:
- DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial)
- DIN EN 1997-2 (Erkundung und Untersuchung des Bau-

grunds)
- DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechni-

sche Zwecke)

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Baugesetz-
buch (BauGB) über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsan-
sprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird
hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans sowie die nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs sind
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde Stetten am kalten Markt geltend gemacht
worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der
aktuellen Fassung oder von auf Grund der GemO erlassener
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzun-
gen wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) in dem
dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde Stetten am kalten
Markt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind
oder

- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverlet-
zung gerügt hat.

Stetten am kalten Markt, 24. Januar 2023

gez. Lehn
Bürgermeister
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Einladung zur Sitzung
des Zweckverbandes „Interkommunales

Industrie- und Gewerbegebiet
Graf-Stauffenberg“

Am Montag, 6. Februar 2023 findet um 10.00 Uhr eine öffentli-
che Sitzung des Zweckverbands „Interkommunales Industrie-
und Gewerbegebiet Graf-Stauffenberg“ (IGGS) im Rathaus Sig-
maringen, Fürst-Wilhelm-Straße 15, im großen Sitzungssaal
des Rathauses (4. OG), statt. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan ZV IGGS 2023
3. Sonstiges

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen.

gez. Dr. Ehm
Vorsitzender

Sterbefall:

Lucia Ursula Buhl geb. Klett, Raiffeisenstraße 6, 
Stetten am kalten Markt - Glashütte – 89 Jahre

Hilfe von Haus zu Haus Inzigkofen e.V.
Wir suchen als Verstärkung für unser Büroteam eine/n
Mitarbeiter/in (m/w/d)
für Buchhaltung und Lohnbuchhaltung
gerne ab sofort.

Für ca. 15-20 Stunden/Woche oder ca. 70 Stunden/Monat.

Wir bieten die Möglichkeit der Arbeit im Homeoffice oder im
Büro mit flexiblen Arbeitszeiten.
Bei Interesse und Fragen sind wir gerne für Sie zu erreichen:
Brigitte Jeske (Geschäftsführerin) T: 07571 68 24 27
Erika Hubbuch (1. Vorsitzende) T: 07571 74 61 444
Direkte Bewerbungen gerne an: info@hilfevonhauszuhaus.org
Hilfe von Haus zu Haus Inzigkofen e.V.
Ziegelweg 2
72514 Inzigkofen
www.hilfevonhauszuhaus.org

Verkehrsbeeinträchtigung
Lage: 
Schwenninger Straße Höhe Haus Nr. 52
Sperrung: 
Gesamtsperrung Verkehr, 
Halbseitige Sperrung Gehweg  
Zeitraum: 30./31.01.2023 und
06./07.02.2023 
Anlass:
Stellung Autokran 

Lage: 
Obere Dorfstraße Glashütte 
Sperrung: 
Sperrung des Verkehrs  
Zeitraum: 04.02.2023, 12.00 - 16.00 Uhr 
Anlass:
Narrenbaumstellen 

Standesamt

Stellenbörse Stetten am kalten Markt /
Schwenningen / Beuron / Irndorf / Bärenthal

Ende amtlicher Teil

Aktuell
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Narrentreffen Sigmaringen:
Sichere Anreise mit Bus und Bahn

Am ersten Wochenende im Februar findet in Sigmaringen
das große Narrenfest statt. Erwartet werden zahlreiche Nar-
renzünfte und tausende Narren. Zudem wird nach Angaben der
Narrenzunft mit einem großen Zustrom an überregionalen Be-
suchern gerechnet. Insgesamt lockt das Narrentreffen nach
Schätzungen des Zunftmeisters ca. 25.000 Menschen nach
Sigmaringen.

Verbunden mit der Besucheranzahl sowie der Absperrung wei-
ter Teile der Stadt für den Umzug und den Festbereich, werden
die vorhandenen Parkmöglichleiten schnell ausgelastet sein. Es
wird daher dringend empfohlen das gut ausgebaute ÖPNV-
Netz zu nutzen. Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit ist
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erste Wahl. 

Aus Richtung Meßkirch kann der RegioBus der Linie 600
genutzt werden, während aus Überlingen über Pfullendorf
der RegioBus 500 eine schnelle Beförderung sicherstellt. Die
Linie 600 pendelt im Stundentakt mit einer Fahrdauer von einer
halben Stunde. Mit dem 500er erreichen Sie Sigmaringen von
Überlingen aus in einer Stunde. Zudem sind die Busse barriere-
frei und mit W-Lan ausgestattet.

„Besonders im Rahmen von Großveranstaltungen wie dem Nar-
rentreffen, kann der RegioBus sein volles Potential zeigen.
Durch die enge Taktung und die ausgedehnten Fahrzeiten und
vor allem schnelle Verbindung bekommt der RegioBus beinahe
den Charakter eines Shuttlebusses und macht die Anreise mit
dem eigenen Auto entbehrlich.“ so Max Stöhr, Fachbereichslei-
ter Kommunales und Nahverkehr im Landratsamt Sigmaringen.

Des Weiteren fahren zusätzlich zu den RegioBussen zahlreiche
andere Buslinien nach Sigmaringen. Die jeweils beste Verbin-
dung erhalten Sie auf der Homepage des Verkehrsverbundes

naldo (www.naldo.de). Hier können Sie auch die Fahrzeiten
und Haltestellen einsehen, welche während des Narrentreffens
gelten.

Neben den RegioBussen gibt es selbstverständlich auch die
Möglichkeit, durch die zentrale Lage des Bahnhofes Sigmarin-
gen, mit der Bahn anzureisen. Mit ihr erreichen Sie in der Re-
gel jeden größeren Ort im Landkreis in kurzer Zeit. Weitere In-
formationen erhalten Sie auf der Homepage der Deutschen
Bahn (www.bahn.de).

Workshop Brotreste vielseitig zubereiten
Weniger Lebensmittel verschwenden, trockenes Brot sinn-
voll aufbrauchen

Das Landratsamt Sigmaringen bietet am Donnerstag, den 9.
Februar 2023 von 15:00 bis 18:00 Uhr einen Workshop mit
dem Thema „Brotreste vielseitig zubereiten“ an. Der Work-
shop wird am 27.03.2023 von 15 – 18 Uhr wiederholt. Die
Veranstaltung findet in einer Schulküche der Bertha-Benz-
Schule, Gebäude D, in der Talwiese 18 in Sigmaringen statt. 

So sehr man sich anstrengt, immer wieder passiert es doch,
dass man zu viel Brot oder Brötchen eingekauft hat. Das Brot
wird mehrere Tage alt und trocken. Trockenes Brot ist immer
noch ein wertvolles Lebensmittel und muss nicht weggeschmis-
sen oder an Tiere verfüttert werden. Im Gegenteil, daraus las-
sen sich vielseitige und leckere Speisen zubereiten. Wie dies
gelingt, wird im Workshop aufgezeigt. Damit das Brot erst gar
nicht altbacken wird, gibt es zudem Hinweise zur Brotlagerung
und Bevorratung.  

Für die Teilnahme am Workshop ist eine Anmeldung über den
Veranstaltungskalender des Landratsamtes 
https://www.landkreis-sigmaringen.de/de/Aktuell/Veranstaltungen
erforderlich. Dort sind auch weitere Hinweise zum Workshop
hinterlegt. Für die Lebensmittel sind 10 Euro zu entrichten.

Schulzentrum
Stetten am kalten Markt
Gemeinschaftsschule

Tag der offenen Tür
am Schulzentrum Stetten

für alle interessierten Schüler*innen und Eltern  der
kommenden ersten und fünften Klassen

Donnerstag, 9. Februar 2023
14.00-16.00 Uhr

Beginn: Mensa des Schulzentrums Stetten

Die Besucher haben neben schulischen Inhalten am Tag
der offenen Tür die Gelegenheit, eine Ausstellung der
Künstlerin Giuliana Kohlstetter zu besichtigen. 
Gezeigt werden eigene Street-Art-Kunstwerke zum Thema
Gemeinsam sind wir stark – die Macht der kleinen
Schritte

Das Landratsamt informiert

Schulen

Schulsozialarbeit 
am Schulzentrum Stetten a.k.M.

Tobias Buck
Telefon: 07573/951922
Mobil: 0177/9772717
t.buck@mariaberg.de

Gesprächstermine nach Vereinbarung.
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Schulzentrum Stetten
am kalten Markt
Gemeinschaftsschule

Einladung zum Tag der offenen Tür der Gemeinschafts-
schule am Donnerstag, 09.02.2023, von 14:00 – 16:00 Uhr

Besonders einladen möchten wir Kinder und Eltern unserer 
kommenden ersten und fünften Klassen

Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule,
die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen
fördert. Alle Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam.

Mögliche Schulabschlüsse an der Gemeinschaftsschule
An der Gemeinschaftsschule können der Hauptschulabschluss
und der Realschulabschluss abgelegt werden. Ebenso besteht
die Möglichkeit, auf gymnasialem Niveau bis zur Jahrgangsstu-
fe 10 unterrichtet zu werden. Es werden dieselben Abschlus-
sprüfungen wie an den anderen allgemein bildenden Schulen
abgelegt. Daneben ist bei Vorliegen der entsprechenden Vor-
aussetzungen auch der Wechsel in die Oberstufe eines allge-
mein bildenden Gymnasiums oder eines beruflichen Gymnasi-
ums möglich.

Lernen in der Gemeinschaftsschule
In der Gemeinschaftsschule wird der Unterricht auf drei ver-
schiedenen Niveaustufen angeboten. Dabei führt das grundle-
gende Niveau zum Hauptschulabschluss, das mittlere Niveau
zum Realschulabschluss und das erweiterte Niveau zum Abitur.
Gelernt wird durch  kooperative Lernmethoden, selbständigem
Arbeiten und in verschiedenen Input-Phasen. Die
Lernpartner*innen lernen in Begleitung und unter Anleitung von
Lehrerinnen und Lehrern. Diese nehmen dabei unterschiedliche
Rollen ein: als Lernbegleiter, als Coach sowie als klassische
Lehrperson.

Lernfortschritte sichtbar machen
Viele Schülerinnen und Schüler sind in verschiedenen Fächern
unterschiedlich leistungsstark. In der Gemeinschaftsschule ha-
ben sie - außer in den Abschlussklassen und gegebenenfalls in
der Oberstufe - die Möglichkeit, in den einzelnen Fächern auf
unterschiedlichem Niveau zu lernen. Sie werden dazu ange-
halten, den eigenen Lernprozess mit zu planen, sich Ziele zu
setzen und ihr Lerntempo zu optimieren. Dies wird auch eine
zentrale Grundlage für die Coaching- und Lernentwicklungsge-
spräche zwischen Schüler*innen, Lernbegleiter*innen und El-
tern sein.
Anstelle eines Zeugnisses, in dem die Leistung nur mit Noten
beurteilt wird, erhalten die Lernpartner*innen in der Gemein-
schaftsschule einen detaillierten Lernentwicklungsbericht. Auf
Wunsch der Eltern kann der Bericht mit Noten ergänzt werden. 

Überzeugen Sie sich selbst!
Am Donnerstag, dem 09. Februar 2023, von 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr, sind Sie, liebe Eltern, zusammen mit  Ihrem Kind
recht herzlich zu einem Informationsnachmittag am Schulzen-
trum Stetten a.k.M. eingeladen. 

Zunächst (14 Uhr) gibt es in der Mensa eine allgemeine Infor-
mation zur Gemeinschaftsschule. Danach können die Eltern
und die Schüler/innen in Gruppen bei  einem Rundgang durch
die Schule verschiedene Räumlichkeiten besichtigen, an Akti-
vitäten der Fächer und Fachbereiche teilnehmen und mit Lern-

partner*innen sowie Lehrkräften und Eltern ins Gespräch kom-
men.

Anmeldungen für die Gemeinschaftsschule Klasse 5 des
Schulzentrums können von Montag, 06. März 2023, bis Don-
nerstag, 09.03.2023, jeweils von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr im
Schulsekretariat vorgenommen werden. Die Anmeldetage für
die erste Klasse sind am Mittwoch, 15.03. und Donnerstag,
16.03.2023, ebenfalls von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf die Gespräche mit Ih-
nen!

Herzlichst, 
Dr. Christof Probst, Schulleiter

Mittagstisch in der Schulmensa
Speiseplan vom  06.02.-09.02.2023

Montag, 06.02.2023
Menülinie 1: Veganer Bauerntopf mit Tofu, Linsen, Brokkoli, 
Karotten, Kartoffeln, Vollkornbrötchen
Menülinie 2: Schwäb.Maultaschen (Schwein), Zwiebelschmel-
ze, Bratensoße, Kartoffelsalat/Salzkartoffeln
Dessert: Naturjoghurt mit Ahornsirup und Fruchtmüsli

Dienstag, 07.02.2023
Menülinie 1: Bunte Salatbowl (Karotten-, Gurken- und Blattsa-
lat), Grillgemüse (Paprika, Zucchini, Karotte), geröstete Son-
nenblumenkerne, Vollkornbrötchen
Menülinie 2: Krautschupfnudeln mit Schweinespeck, Karotten-
salat
Menü 4: Salatteller (Blatt-Karotte-Rettich-Tomate-Kartoffelsalat,
Dressing), Brötchen
Dessert: Bio-Schokomilchpudding

Mittwoch, 08.02.2023
Menülinie 1: Wildlachsfilet mit Zitronen-Dillsoße, Biomöhren,
Bio-Gabelspaghetti/Butterkartoffeln
Menülinie 2: Bio-Spaghetti mit Tomatensoße, ger. Hartkäse,
Gurkensalat
Dessert: Obstsalat

Donnerstag, 09.02.2023
Menülinie 1: Cous Cous-Gemüsepfanne (Paprika, Aubergine,
Linsen, Zucchini), Tomatensoße Endiviensalat 
Menülinie 2: Rindergulasch mit Karotten, Endiviensalat,
Knöpfle/Serviettenknödel  
Menü 4: Salatteller (Blatt-Karotte-Gurke-Tomate-Kartoffelsalat,
Dressing) Brötchen
Dessert: Bio-Obst

Diese Gerichte können Sie, wenn Sie sich für die Internetbe-
stellung angemeldet haben, unter www.vinzenz-service.de
(über die Homepage - “Essen online Quicklink“) bis Mitt-
woch, 01.02.2023, 12.00 Uhr, bestellen. 

Außerdem gibt es immer Flammkuchen und verschiedene 
Pizzaschnitten, die an den Mensatagen (Montag, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag) im Schulsekretariat jeweils bis 9.15 Uhr
bestellt werden können. 
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Kindergarten St. Felix 
Wir veranstalten am 17.03.2023 um 15:00
Uhr ein UNO- Match. Stattfinden wird dieses
in der ehem. Grundschule in Frohnstetten.
Es ist für jeden gedacht, ob alt, jung, fremd
oder bekannt jeder ist Willkommen. 
Anmeldungen bitte bist spätestens 03.03.2023 per Mail an 
kiga-frohnstetten@se-heuberg.de oder per Telefon unter: 2173
Wir freuen uns auf euch. Für Essen und Trinken ist gesorgt. 
Weitere Infos auch auf unserer Homepage:
www.kindergarten-frohnstetten.de

Schießwarnung Nr. 05 / 2023
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außen-
gelände) finden zu folgenden Zeiten Schießen statt:

Mo 30.01.2023 6:45-22:30 Uhr Sprengen
Di 31.01.2023 6:45-17:30 Uhr Sprengen
Mi 01.02.2023 6:45-22:30 Uhr Sprengen
Do 02.02.2023 6:45-17:30 Uhr Sprengen
Fr 03.02.2023 6:45-16:15 Uhr Sprengen
Sa 04.02.2023 kein Schießen
So 05.02.2023 kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

"VORSICHT BLINDGÄNGER"
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist le-
bensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern und
sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr
auf dem Truppenübungsplatz HEUBERG.
Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrol-
len durch die Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und
das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) zu rechnen!
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der "Berech-
tigung zum Befahren der Ringstraße". Zuwiderhandlungen ge-
gen das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114
Ordnungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur An-
zeige gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedens-
bruch eine Strafanzeige nach sich ziehen.

Sichtbehinderungen durch
Darstellungsmunition

Der Standortältester Stetten a.k.M. teilt mit: Durch verstärkter
Übungstätigkeit der Übenden Truppe  auf dem Standortübungs-
platz kann es im Zeitraum 25.1. bis 3. 3. 2023 zu möglichen
Sichtbehinderungen durch Darstellungsmunition (Nebel) auf der
anliegenden Verbindungsstraße Stetten ak.M. - Glashütte kom-
men. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne
Nebelschwaden im Zuge der Verbindungsstraße entstehen. Es
wird um Beachtung gebeten.

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Liebe Gottesdienstbesucher,
während der Heizperiode finden die regulären Gottesdien-
ste im Gemeindehaus (Guldenbergstraße 5) statt.
Bitte achten Sie aber auch immer auf die aktuellen Hinwei-
se in dieser Rubrik!

Sonntag, 29. Januar 2023 (letzter So. n. Epiphanias)
10:00 Uhr Gottesdienst (mit Pfr. Sebastian Degen,

Pfullendorf)
Predigtreihe „Nachrichten mit Pop“
Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten

Montag, 30. Januar 2023 
15:00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe

Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten

Mittwoch, 1. Februar 2023
9:30 Uhr Treffen der Krabbelgruppe

Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten

16:00 Uhr Konfi-Unterricht
Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten

Donnerstag, 2. Februar 2023
15 - 17 Uhr Begegnungscafè 
„Kenn-i-di?“
im Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten
Alle sind eingeladen!

Sonntag, 5. Februar 2023 (Septuagesimae)
10:00 Uhr Gottesdienst (mit Pfr. Samuel Schelle)

Abschluss der Predigtreihe
„Nachrichten mit Pop“
Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten

Vorankündigung und Einladung

Freitag, 10. Februar 2023
18:00 Uhr Jugendgottesdienst

Christuskirche in Pfullendorf

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag von 8:30 – 11:30 Uhr 
Donnerstagnachmittag von 14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius

Kindergarten

Bundeswehr

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Stetten am kalten Markt

72510 Stetten a.k.M., Guldenbergstraße 1
Tel.: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Kirchliches 
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Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304 
E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten Pfarrer Schelle:
nach telefonischer Terminvereinbarung
Montags: nur in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten 
Pfarrer: Samuel Schelle 
Telefon: 07573/5304 
oder in dringenden Fällen 0151 20203374
E-Mail: Samuel.Schelle@kbz.ekiba.de

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de 

Wochenspruch
Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir.

Jesaja 60,2

Alle Hoheit und Herrlichkeit der Menschennatur beruht
nicht auf der Klugheit, sondern auf der Ehrlichkeit.

Theodor Mommsen 
(1817 - 1903), dt. Jurist und Historiker, 

Nobelpreisträger für Literatur 1902

Ökumenischer Förderverein 
- Nachbarschaftshilfe -
Einsatzleitung:  Marina Schwab - Tel. Nr.: 4044997  
e-Mail:  nachbarschaftshilfe@se-heuberg.de
Vertretung: Viktor Halder -  Tel. Nr.: 9589865

Fritz Reiser -  Tel. Nr.: 2541

Ökumene:

Eltern-Kind-Gruppe
Montag, 30. Januar 2023, 15:00 Uhr
Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten

Mittwoch, 1. Februar 2023, 9:30 Uhr
Treffen der Krabbelgruppe
Evang. Gemeindehaus
Guldenbergstraße 5, Stetten

Frauenfrühstück
Am Freitag, den 3.2.23, 9.00 Uhr treffen wir uns
in  der  Hilde und Eugenie Beil Stiftung.
Alle interessierten Frauen  aus der gesamten
Gemeinde sind dazu herzlich eingeladen. 

Rückfragen an A. Froitzheim, Tel. 07573 610.
Das Leitungsteam freut sich auf Ihr Kommen.

Gottesdienstordnung 29.01.2023 – 05.02.2023

Sonntag, 29.01. 4. Sonntag im Jahreskreis
L1: Zef 2,3; 3,12-13 L2: 1 Kor 1,26-31
Schwenningen 09:00 Uhr Eucharistiefeier
Storzingen 09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Heinstetten 10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten 10:30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 31.01.
Heinstetten 18:30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 01.02.
Nusplingen 08:00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 04.02.
Schwenningen 18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung des 

Blasiussegen

Sonntag, 05.02. 5. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 58, 7-10 L2: 1 Kor 2,1-5
Heinstetten 09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung des 

Blasiussegen
Hartheim 10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten 10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung des 

Blasiussegen
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier

Gebetskreise 
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr in der Kirche.
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr 
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der 
Pfarrscheuer 
Abendandacht jeden Sonntag um 18:30 Uhr 
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

Ökumenische
Nachrichten
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KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter  07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de

Diakon Paul Gasser  07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei
unserem Diakon Paul Gasser unter privater  0173 9860199
melden.

Diakon Michael Adelbert  07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater  07573/5591
melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M. 
Montag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
 07573/2215

Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
 Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Ministranten-/Jugendarbeit:

in der Woche vom 23.01.2023 – 29.01.2023
Gruppe 3
Silas Metzler, Tom Buck, Dana Barisic, Jaron
Dreher, Jonathan Dreher

in der Woche vom 30.01.2023 – 05.02.2023
Gruppe 4
Marlene Halder, Anika Schumacher, Mona
Sieber, Lisa Schwab, Berit Löffler

Informationen und Veranstaltungen

Einladung Pfarrgemeinderatssitzung

Liebe Mitglieder des Pfarrgemeinderates,
ich lade Sie zur Sitzung des Pfarrgemeinderats am Dienstag,
31.01.2023 um 19:30 Uhr herzlich ein. Die Sitzung findet im
Saal des HdB´s in Stetten a.k.M. statt. 

Tagesordnung
Eröffnung & Begrüßung
Geistlicher Impuls 
1. Regularien

a.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
b.  Genehmigung des Protokolls
c.  Genehmigung der Tagesordnung

2. Rechnungsabschluss 2021 unserer Kirchengemeinde 
3. Neuigkeiten zur Kirchenentwicklung 2030
4. Stimmungsbild aus den Gemeindeteams
5. Zwischenbericht zur Erstkommunion und Firmvorbereitung
6. Terminabsprache, Wünsche, Anträge, Sonstiges

Wir freuen uns auf eine gute Sitzung. Im Falle Ihrer Verhinde-
rung bitten wir um eine kurze Nachricht. Bleiben Sie gesund!

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am
Samstag, 25.02.2023 um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St.
Agatha in Heinstetten.
Das Taufgespräch findet am Dienstag, 14.02.2023 um 17:00
Uhr im Pfarrhaus in Stetten a.k.M. statt.
Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im
Pfarrbüro an. 
Vielen Dank.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Monat Februar, können
während den Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in
Stetten a.k.M. abgeholt werden.

Einladung zum Informationstag
der beruflichen Vollzeitschulen und zum

Marktplatz für Ausbildung
Lernen Sie in unseren Vorträgen die Beruflichen Gymnasien,
die Berufskollegs, die Berufsfachschulen und die Fachschule
für Sozialpädagogik kennen und treffen Sie Unternehmen, die
zu Ausbildungsmöglichkeiten informieren an der 
• Ludwig-Erhard-Schule, Kaufmännische Schule Sigmaringen

Hohenzollernstr. 16, 72488 Sigmaringen
• Bertha-Benz-Schule, Gewerbliche, Ernährungs- 

und Sozialwissenschaftliche Schule Sigmaringen
In der Talwiese 18, 72488 Sigmaringen

am Freitag, 10. Februar 2023
09:00 - 15:00 Uhr Informationen und Vorträge 

zu den Vollzeitschulen
09:00 - 15:00 Uhr Marktplatz für Ausbildung

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Spitze auf dem Land! Technologieführer
für Baden-Württemberg:

Bis zum 28. Februar müssen die Aufnahmeanträge für die
nächste Auswahlrunde vorliegen

Über die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer
für Baden-Württemberg“ können innovationsstarke Unterneh-
men im Ländlichen Raum (nach dem Landesentwicklungs-
plan) eine Förderung erhalten, um neue Produkte oder Dienst-
leistungen voranzutreiben. Gemeinden mit solchen Unterneh-
men können sich noch bis zum 28. Februar 2023 (Ausschluss-
frist !) für die aktuelle zwanzigste Auswahlrunde bewerben.
Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer Be-
deutung für den Ländlichen Raum, da sie die ausgeglichene
Struktur Baden-Württembergs prägen und Kerne für Innovatio-
nen und Zukunftsfähigkeit sind. Kleine Unternehmen mit weni-
ger als 50 Beschäftigten können für ihre Investition bis zu 20
Prozent Zuschuss erhalten, mittlere Unternehmen mit weniger
als 100 Beschäftigten bis zu zehn Prozent. Der maximale För-
derbetrag pro Projekt beträgt 400.000 Euro. Bei einem deutlich
erkennbaren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie
kann die Förderung auf max. 500.000 Euro pro Projekt erhöht
werden. Zuwendungen unter 200.000 Euro werden nicht bewil-

Verschiedenes
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ligt. Bezuschusst werden Unternehmensinvestitionen in Gebäu-
de, Maschinen und Anlagen zur Entwicklung und wirtschaftli-
chen Nutzung neuer oder verbesserter Produkte und Dienstlei-
stungen.
Die Förderung erfolgt aus Landes- und EFRE-Mitteln. Die För-
dermodalitäten gelten gemäß dem Operationellen Programm
EFRE 2014-2020 bzw. 2021-2027 und den diesbezüglichen
Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Leitlini-
en auf EU-, nationaler und Landesebene. Die Bewerbung für
die Förderlinie erfolgt schriftlich durch Aufnahmeanträge der
Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Die Ent-
scheidung über die Aufnahme erfolgt durch das Ministerium für
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg auf der Basis des Vorschlages eines dazu einge-
richteten Bewertungsausschusses.

Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen:
Oberregierungsrätin Christine Braun-Nonnenmacher
Referat 32 – Betriebswirtschaft, Agrarförderung und Struktur-
entwicklung
Telefon: 07071 757-3327
E-Mail: christine.braun-nonnenmacher@rpt.bwl.de

Weitere Informationen zu „Spitze auf dem Land“:
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/
laendlicher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/

Verein Engagement für berufliche
Zukunft e.V. sucht für sein Projekt

Job- und Lernpaten
Seit 13 Jahren begleiten Ehrenamtliche junge Menschen zwi-
schen 13 und 20 Jahren beim Erreichen eines Schulabschlus-
ses und beim Übergang in den Beruf. Seit Beginn der Flücht-
lingswelle 2015/2016 werden auch junge Geflüchtete mit Blei-
beperspektive von ehrenamtlichen Job- und Lernpaten unter-
stützt. Damit leisten die Patinnen und Paten einen sehr wichti-
gen Beitrag zur Integration dieser jungen geflüchteten Men-
schen. Die Paten sind dabei Lebensberater, Brückenbauer,
Türöffner und Vertraute. 

Die Ehrenamtlichen unterstützen die jungen Menschen an
Schulen im ganzen Landkreis. 

Nach wie vor ist der Verein auf der Suche nach weiteren Ehren-
amtlichen. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützen
die Patinnen und Paten junge Menschen, auf Wunsch auch Ge-
flüchtete, aus ihrer Gemeinde oder Nachbargemeinde in einer
sehr wichtigen Phase ihres Lebens. Spezielle Bildungskompe-
tenzen sind für dieses Ehrenamt nicht erforderlich.

Der Landkreis Sigmaringen unterstützt den Verein mit der
pädagogischen Leitung, Nicole Golubovic, die jederzeit profes-
sionell zur Seite steht. Sie berät, informiert und fängt auf, wo
Bedarf ist. Zusätzlich zu den Schulen hält sie regelmäßig Kon-
takt zu allen Kooperationspartnern. Darüber hinaus können die
Ehrenamtlichen auf ein Netzwerk aus Fachkräften und ehren-
amtlichen Helfern zurückgreifen und profitieren. 

Wer sich engagieren möchte oder einen Paten sucht, findet
mehr Informationen unter www.efbz-sig.de oder bei Nicole 
Golubovic unter nicole.golubovic@lrasig.de, Tel 07571/102-
4274 oder bei Margitta Vlieckx unter m.vlieckx@me.com, Tel.
07574/4146, Mobil 0151/58788703

Caritasverband Sigmaringen
Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit De-
menz trifft sich in Sigmaringen
Die Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit De-
menz trifft sich am Montag, 30. Januar 2023 von 10-11.30 Uhr
im Karls Hotel in Sigmaringen. Neue Teilnehmer/-innen sind
herzlich willkommen!
Die Gruppe wird von der Beratungsstelle für ältere Menschen
und pflegende Angehörige des Caritasverbandes für das Deka-
nat Sigmaringen-Meßkirch e.V. angeboten. Die pflegenden An-
gehörigen haben die Möglichkeit, sich auszutauschen und
Tipps zum Umgang mit dem demenzkranken Menschen zu er-
halten. 

Informationen/Anmeldung: Caritasverband Sigmaringen,
Frau Pamela Brecht: Tel. 0 75 71/ 73 01 32 

Seminar Akademie
Innovationscampus Sigmaringen

Informations-Webinar „Virtual Classroom“
Durch die Nutzung von neuen Medien wird der Kompetenzan-
spruch an Pädagogen, Lehrbeauftragte, e-Trainer oder Ver-
triebler laufend umfangreicher, denn eLearning Tools wie z. B.
der virtuelle Klassenraum (virtual classroom) verlangen ein spe-
zielles didaktisches Know-How.

Das Beherrschen von eLearning Tools in Online-Trainings, On-
line-Produktinformationsveranstaltungen, eMeetings und Onli-
ne-Coachings gehört zukünftig zum Standardrepertoire von
Trainern, Beratern, Vertrieblern und Coaches. Diese notwendi-
gen Kompetenzen werden in der 4-teiligen Webinarreihe „Vir-
tual Classroom – Online Lehren & Lernen“, welches wir ab
14.03.2023 anbieten, ermittelt und an die Teilnehmenden wei-
tergegeben.

Wir laden Sie herzlich zu unserem kostenlosen Informations-
Webinar “Virtual Classroom - Online-Lehren & Lernen“ in Ko-
operation mit der SteginkGroup-Akademie ein! Hier wird Ihnen
das Seminar erläutert und Sie können erste Fragen stellen. Bit-
te beachten Sie, dass es sich um eine reine Informationsveran-
staltung handelt. Für die Webinarreihe ist eine separate Anmel-
dung erforderlich. 

Termin: Dienstag, 21.02.2023 – 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dozentin: Henriett Stegink, Stegink Group
Preis: kostenlos

Mehr Informationen und Anmeldung: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de

Jugendkunstschule Sigmaringen
Im Tonatelier „Mein persönliches Türschild“ können Kinder
ab 8 Jahren am Samstag, 11.02.2023 von 15:00 Uhr bis
17:30 Uhr ein eigenes Türschild herstellen. Die Kinder können
aus Beispielen eine Form aussuchen und die Tonplatte aus-
schneiden. Der jeweilige Name des Kindes wird dann mit Ku-
geln oder Wülsten gelegt. Wo noch Platz ist, kann mit tollen
Stempeln verziert oder umrahmt werden.
Die fertigen Schilder müssen langsam trocknen, werden ge-
brannt und können dann abgeholt werden. Sie lassen sich pri-
ma mit Farben anmalen.

Mehr Informationen und Anmeldung auf der Homepage
www.bildungszentrum-gorheim.de 
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Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Bescheinigung für Ruheständler wird derzeit verschickt: 
Hilfe bei der Steuererklärung 
Hilfe bei ihrer Steuererklärung erhalten Ruheständler durch die
kostenlose Bescheinigung »Information über die Meldung an
die Finanzverwaltung«. Diese Bescheinigung führt alle steuer-
rechtlich relevanten Beträge auf, die die gesetzliche Rentenver-
sicherung automatisch für das Jahr 2022 an die Finanzverwal-
tung übermittelt hat. Wer die »Information über die Meldung an
die Finanzverwaltung« in der Vergangenheit schon einmal an-
gefragt hat, bekommt sie auch für 2022 wieder automatisch von
der DRV zugesandt. Wer sie hingegen erstmals benötigt, kann
sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbeschei-
nigung anfordern. 

Als sogenannte eDaten liegen die steuerrechtlich relevanten
Beträge der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich
dem Finanzamt vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand
in die Steuererklärung eingetragen werden. Wer jedoch zur Ab-
gabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, muss nur dann
selbst Eintragungen vornehmen, wenn diese eDaten nicht oder
nicht zutreffend übermittelt wurden. 

Energiepreispauschale nicht enthalten 
Bei der aufgrund des Rentenbezugs ausgezahlten Energie-
preispauschale in Höhe von 300 Euro handelt es sich nicht um
eine Rentenleistung. Daher ist die Energiepreispauschale nicht
in der Bescheinigung enthalten, wenngleich die Zahlung der Fi-
nanzverwaltung mitgeteilt wurde. Eine zusätzliche Bescheini-
gung über die Zahlung der Energiepreispauschale erteilen die
Rentenversicherungsträger daher nicht. 
Weitere Informationen enthält die Broschüre »Versicherte und
Rentner: Informationen zum Steuerrecht«. Sie kann kostenlos
unter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de steht die Broschüre
unter »Pressemitteilungen und Nachrichten« ebenfalls als PDF
zum Herunterladen zur Verfügung. 

Kurse am Bildungszentrum Gorheim
“Gemeinsam gut starten” ist ein Eltern-Kind-Kurs (0 bis 3
Jahre), der am Montag, 30.01.2023 startet und von 09:30 Uhr
bis 11:00 Uhr geht. Haben Sie ein Kind im Alter von 0 bis 3
Jahren und Fragen zum Erziehungsalltag? Möchten Sie Ihre El-
tern-Kind-Beziehung intensivieren und andere Eltern und
Kinder kennenlernen? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig!

Der Kurs “Mehr als Singen” beginnt am Montag, 30.01.2023
und geht von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr. An zwei Abenden wird
Sie die Kursleiterin auf eine spannende Reise begleiten: Zu
neuen Erfahrungen mit Ihrer Stimme, beim Singen von Liedern
und beim Finden Ihres eigenen authentischen Ausdrucks.
Dabei geht es auch darum, eigene Grenzen zu überwinden und
weitere Möglichkeiten für die Stimme zu erschließen.

“Gönn dir eine Auszeit” am Dienstag, 07.02.2023 von 18:30
Uhr bis 20:00 Uhr. Verlassen Sie Ihren Alltag und gönnen Sie
sich eine Auszeit! Genießen Sie den Winter mit all seinen
Reizen, Facetten und Klängen. Gehen Sie auf Spurensuche zu
sich selbst und entdecken Sie, wie Sie dem Glück ein Stück
näher kommen.

Es erwartet Sie ein Oasenabend in entspannter Atmosphäre mit
Fotoimpressionen, guten Gedanken, Impulsen, Musik und
einem kleinen Kreativgruß als Wegbegleiter durch den Winter.

Mehr über “Mein Smartphone” lernen Sie im Kurs am Sam-
stag, 11.02.2023 von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Sie haben ein
Smartphone, wissen aber nicht, was alles in Ihrem Gerät steckt
und was Sie damit machen können? Dann sind Sie in diesem
Kurs richtig.

Der Kursleiter führt Sie Schritt für Schritt in die Smartphone-
Nutzung ein und zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Gerät optimal verwen-
den. Sie haben viel Gelegenheit, Dinge selber auszuprobieren
und dem Kursleiter Ihre Fragen zu stellen.

Weitere Kurse, mehr Informationen und Anmeldungen auf der
Homepage www.bildungszentrum-gorheim.de. 

Mikrozensus 2023 –
Start in Baden-Württemberg

Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung
Der Mikrozensus 2023 beginnt: Am 9. Januar startet bundes-
weit die größte jährliche Haushalteerhebung in Deutschland.
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür
alle ausgewählten Haushalte um ihre Mithilfe. Über das ganze
Jahr 2023 hinweg werden in mehr als 900 Gemeinden rund
60?000 in einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in Baden-
Württemberg zu ihren Lebensverhältnissen befragt. Dies sind
rund ein Prozent der insgesamt rund 5,2 Millionen Haushalte im
Südwesten.

Was ist der Mikrozensus? Neben dem Grundprogramm zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie den seit
1968 erhobenen Fragen der EU-weit durchgeführten Erhebung
zur Arbeitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen
der ebenfalls EU-weit durchgeführten Befragung zu Einkommen
und Lebensbedingungen (SILC) gestellt. Seit dem Jahr 2021
wird das Frageprogramm des Mikrozensus um die ebenfalls
EU-weit durchgeführte Erhebung zur Internetnutzung in priva-
ten Haushalten (IKT) ergänzt.

Der Mikrozensus erhebt dabei Daten zu einer Vielzahl an The-
men. Hierzu zählen die Familienkonstellationen, in den Men-
schen leben, welche Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung
erworben wurden oder in welcher Erwerbssituation sich die
Menschen befinden. Im vergangenen Jahr wurden die Haushal-
te zusätzlich zu ihrer Wohnsituation befragt. Der Mikrozensus
liefert somit auch Ergebnisse zu den Wohnkosten in Baden-
Württemberg. 2023 wird ein Teil der Haushalte ergänzend zum
regulären Fragenprogramm um Auskünfte über ihre Kranken-
versicherung gebeten. Die Ergebnisse des Mikrozensus sind
somit eine wichtige Informationsquelle zu den Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Menschen.

Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Menschen im
Rentenalter, von Studierenden sowie von Erwerbslosen genau-
so wichtig wie die Angaben von Angestellten oder Selbstständi-
gen. Insbesondere auch in Zeiten stark steigender Preise, die
wirtschaftliche und soziale Veränderungen nach sich ziehen, ist
der Mikrozensus von Bedeutung. Die Auskünfte der Haushalte
helfen, die aktuelle Lage der Bevölkerung in Baden-Württem-
berg abzubilden. Die Angaben der befragten Haushalte sind die
Grundlage für Informationen und Meldungen wie bespielsweise
zur Armutsgefährdung, zu erwerbstätigen Elternteilen und zum
Anteil hochqualifizierter Frauen in Baden-Württemberg.
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Wer wird für die Erhebung ausgewählt? – In einem mathemati-
schen Zufallsverfahren werden zunächst Gebäude bzw. Gebäu-
deteile gezogen. Für die Ermittlung der Namen der Haushalte in
den Gebäuden setzt das Statistische Landesamt vor Ort Erhe-
bungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauftragten können sich
bei der Namensermittlung mittels eines Ausweises als Beauf-
tragte des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg aus-
weisen. Für die zufällig ausgewählten Haushalte besteht Aus-
kunftspflicht. Sie werden innerhalb von maximal fünf aufeinan-
der folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozen-
sus befragt.

Wie läuft die Befragung ab? Ausgewählte Haushalte finden im
Briefkasten ein Anschreiben des Statistischen Landesamtes
Baden-Württembergs vor. Darin sind die Zugangsdaten für die
Meldung über das Internet enthalten. Alternativ besteht die
Möglichkeit, der Auskunftspflicht durch ein Telefoninterview mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen Lan-
desamts nachzukommen, oder selbständig einen Papierbogen
auszufüllen. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder
von einer volljährigen Person erteilt werden.

Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergege-
ben noch veröffentlicht Nach Eingang und Prüfung der Daten
im Statistischen Landesamt werden diese anonymisiert und zu
aggregierten Landes- und Regionalergebnissen weiterverarbei-
tet.

Mit Kindern die Natur erleben -
Fortbildungen Naturpädagogik 

Mit allen Sinnen die Natur erforschen - unter diesem Motto bie-
tet das Naturschutzzentrum Obere Donau in Kooperation mit
verschiedenen Referenten naturpädagogische Fortbildungen
für ErzieherInnen, LehrerInnen und weitere Multiplikatoren an.
Die Fortbildungsseminare richten sich an all diejenigen, die ger-
ne mit Kindern aktiv die Natur erkunden oder mit Naturmateriali-
en arbeiten wollen und hierfür nach Umsetzungsideen suchen.
Die naturpädagogischen Fortbildungen vermitteln einerseits
theoretisches Hintergrundwissen und bieten andererseits
gleichzeitig eine Fülle an konkreten Möglichkeiten, Aktivitäten
und Tipps für die Umsetzung mit Gruppen. 
Folgende Fortbildungen werden angeboten:

Raus auf die Streuobstwiese
Den Lebensraum Streuobstwiese und seine Bewohner im Jah-
resverlauf kennenlernen. Jedes Einzelseminar steht unter ei-
nem speziellen Motto und kann auch separat belegt werden.
Vier ganztägige Einzeltermine, Teilnahmegebühr 340 €, Leitung
Angela Klein.
Dienstag, 18. April, Frühlingsboten
Dienstag, 27. Juni, Die Welt der Schmetterlinge
Mittwoch, 11. Oktober, Erntezeit und Farbenrausch
Donnerstag, 30. November, Tiere und Pflanzen im Winter

Neue Impulse für die Holzwerkstatt
Das Seminar soll Motivation wecken, um mit Kindern den Werk-
stoff Holz neu zu entdecken. Er richtet sich an alle, die schon
mit Holz gearbeitet haben und neue Umsetzungsideen suchen.
Raum und Zeit für Austausch und zum Anfertigen von neuen
Mustern. Donnerstag, 22. Juni, 14 bis 17 Uhr, Teilnahmegebühr
45 €, Leitung Edeltraud Snackers.

Klasse Insekten! – Seminar mit dem ÖKOMOBIL Tübingen
Die faszinierende Welt der Insekten ist Thema dieses Nachmit-
tags. Das halbtägige Seminar mit dem ÖKOMOBIL Tübingen
gibt einen Einblick in die Vielfalt der Insekten und zeigt, wie Sie
Kinder auf spielerische Art und Wiese für die Welt der Insekten
begeistern können. Dienstag, 11. Juli, 13:15 bis 16:30 Uhr, Ge-
bühr frei, Leitung Sabine Reußink.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Naturschutzzentrum
Obere Donau, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Verkehrsverbund naldo informiert
naldo-JugendticketBW startet zum 1. März 2023
Mit dem naldo-JugendticketBW geht ein günstiges und preis-
wertes Ticket an den Start, mit dem junge Menschen rund um
die Uhr und in ganz Baden-Württemberg nahezu grenzenlos
unterwegs sein können. Für umgerechnet einen Euro pro Tag,
also 365 Euro im Jahr, können sie ab 1. März landesweit mit
Bussen und Bahnen fahren. Das JugendticketBW ist ein per-
sönliches Jahres-Abo und gilt rund um die Uhr, sieben Tage die
Woche im Öffentlichen Personennahverkehr in ganz Baden-
Württemberg (nicht im Fernverkehr). Alle Menschen bis zum 21.
Lebensjahr mit Wohnort in Baden-Württemberg können das
Ticket kaufen, außerdem Schülerinnen und Schüler, Studieren-
de, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bis zum 27.
Lebensjahr. Der Start ist zu jedem Monatsersten möglich, der
Mindestbezug ist ein Jahr. Zuständig für den Vertrieb ist der je-
weilige Verkehrsverbund vor Ort.

Das JugendticketBW ist eine gemeinsame Initiative des Lan-
des, der Land- und Stadtkreise und der Verkehrsverbünde. Das
Land übernimmt 70 Prozent der Gesamtkosten, 30 Prozent tra-
gen die vier Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und
der Zollernalbkreis. 

Alle Informationen zu den tariflichen Details und den Bestell-
möglichkeiten finden sich auf der Homepage www.naldo.de, zu-
dem stehen die Kundenberaterinnen der naldo-Hotline: 
0 74 71/ 93 01 96 96 montags bis donnerstags von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Bezirksimkerverein Sigmaringen
„Willst du Gottes Wunder sehn, musst du zu den Bienen
gehn.“
Die Faszination, die von lebenden Bienen ausgeht erfasst Kin-
der und Erwachsene gleichermaßen. Die Honigbiene und der
Imker, der die Bienen betreut und versorgt, genießen ein hohes
Ansehen in der Bevölkerung. Die seit vielen Jahren anhaltend
steigenden Mitgliederzahlen sind der beste Beweis dafür. Doch
bei aller Faszination, welche die Imkerei ausüben kann, so be-
deutet das Halten von Honigbienen natürlich auch eine große
Verantwortung für ein Geschöpf Gottes. Außerdem haben man-
che Menschen eine gewisse Scheu, oft sogar Angst, vor Tieren,
die im Aussehen einer Biene ähneln. Dabei halten die Imker
heute, im Gegensatz zu früher, sehr sanftmütige Bienen.
Das Halten von Bienen ist aktiver Umweltschutz, der den Erhalt
der Artenvielfalt in unserer Flora und Fauna sicherstellt. Es ist
aber auch eine wunderbare Freizeitbeschäftigung. Wer die Vor-
gänge im Bienenvolk verstehen will, der muss sich nicht nur mit
den Bienen, sondern auch mit seiner Umwelt auseinanderset-
zen.
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Der Bezirksimkerverein Sigmaringen lädt Sie zu einem Ein-
führungskurs über Bienenhaltung recht herzlich ein.
Kursbeginn mit dem praktischen Teil ist am 01.04.2023 um 
10 Uhr.
Weiter 9 Kurstage werden das ganze Jahr folgen.
Hier können Sie einen Einblick in das Leben, Züchten und Hal-
ten von Honigbienen bekommen.
Die Termine richten sich nach dem Entwicklungszyklus der Bie-
nenvölker, Sie werden nach der Anmeldung bekannt geben.

Anmeldung bis spätestens 01.03.2023
Nähere Info unter BV-Sigmaringen@gmx.de

- Kartenvorverkauf -
Für den Zunft- und Scheiffeleball am 18. Februar 2023 in der
Alemannenhalle können die Karten im Vorverkauf bei „Augen-
optik Pfeiffer“ in der Lagerstraße erworben werden.
Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse
14 Euro. Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz! 

- Ausfahrten zu Narrentreffen -
Teilnahme am Landschaftstreffen Oberschwaben-Allgäu in
Tettnang
Samstag, 28. Januar 2023
Busabfahrt am Schlosshof um 15 Uhr

Sonntag, 29. Januar 2023
Busabfahrt am Schlosshof um 9:30 Uhr; Rückfahrt um 17 Uhr

Teilnehmer ohne Buskarten haben die Möglichkeit mitzufahren,
sofern im Bus noch Plätze vorhanden sind.

Die nächste Ausfahrt ist am:
4. Februar 2023 zum Landschaftstreffen Donau in Sigmaringen 

- Narrenblatt -
Das Bockstädter Narrenblatt liegt in den Stetter Geschäften
zum Kauf aus. Bitte machen Sie regen Gebrauch davon – Den-
ken Sie daran: In der Fasnet gehört in jeden Stetter Haushalt
ein Narrenblatt! 

Hallo zusammen,
für 2023 sind wieder jede Menge Ausfahrten geplant:

Samstag, 04.02.2023
Ausfahrt zum Landschaftstreffen in Sigmaringen
Abfahrt: 19:45 Uhr Stetten Bushaltestelle (Schule)
Rückfahrt: 01:15 Uhr
Nichtmitglieder dürfen gerne mitfahren, sofern Platz vorhanden
ist (ab 18 Jahre)!

Wir freuen uns schon auf eine tolle Fasnetssaison mit euch!
Schnäpsle-Hexa
Schnäpsle-Hexa
Schnäpsle-Hexa 

29.01. Fasnetsumzug Tettnang
01.02. Vorstandssitzung 
05.02. Fasnetsumzug Sigmaringen 
11.02. Fasnet Nusplingen

Trainingszeiten Budo Kampfsportschule 
Oberes Donautal e.V.
Die Budo Kampfsportschule Oberes Donautal e.V. lädt alle Mit-
glieder sowie Interessierte ab 16 Jahren zum Training ein:
jeden Mittwoch von 19:00 bis 20:30 Uhr in der Alten Grund-
schule in Frohnstetten (Schulstr. 10).

Ein Probetraining kann jederzeit unter:
info@bujukai-oberes-donautal.de vereinbart werden!

Was ist Bujukai?
Bujukai ist ein System, welches mehrere asiatische Kampf-
sportarten vereint. Im Training stehen vor allem Koordination,
Gleichgewichtssinn, Vitalität und die Freude an der Bewegung
im Mittelpunkt. 
Es geht nicht darum einen bestimmten Stil zu perfektionieren
oder etwas zu kopieren. Stattdessen soll jeder seinen eigenen,
persönlichen Stil entwickeln. 
Durch die Vielfältigkeit der enthaltenen Kampfkünste ist für je-
den etwas dabei. Jeder kann sich die Schwerpunke selbst set-
zen und sich dadurch weiterentwickeln. 
Auch wer bereits mit einer anderen Kampfsportart angefangen
hat, kann diese Kenntnisse und Fähigkeiten ins Bujukai inte-
grieren.

Weitere Infos: www.bujukai-oberes-donautal.de 

albverein-frohnstetten.qpresenta.com

Mittwochstreff in der Vereinsstube
Bei unserem nächsten Treffen am Mittwoch, 1. Februar 2023
machen wir u.a. nochmals einen Bilderrückblick (Teil 2).
Dazu laden wir wieder herzlich ein, am Nachmittag ab 14.30
Uhr und am Abend ab 19.00 Uhr im “Alten Rathaus”.
Warum denn alleine zuhause sitzen, kommt doch einfach mal
unverbindlich vorbei. Bei uns sind Gäste - auch aus der Umge-
bumg - immer willkommen. Wir freuen uns auf euch!

Vorschau:
08.02.23 Seniorentreff in der Vereinsstube
15.02.23 Mittwochstreff
16.02.23 Backtag  
22.02.23 Heimatabend

Vereine

Bockzunft Stetten 

Feuerwehrkapelle 1806 e.V.
Stetten

Heuberger Schnäpsle Hexa

Budo-Kampfsportschule
Oberes Donautal e.V.

Schwäbischer Albverein e.V.
Ortsgruppe Frohnstetten
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Termine:
Freitag, den 27.01.2023
Nachtumzug Gammertingen 
Hin: 17:45 Uhr Rück: 0:30 Uhr

Sonntag, den 29.01.2023
Umzug Ulm: Umzugsteilnahme wurde abgesagt, Fahrkarten
werden erstattet.

HILBENSCHLECKER - HOI!!!!

Jahreshauptversammlung 
Zur Jahreshauptversammlung laden wir alle Vereinsmitglieder,
Freunde und Gönner des Vereins ganz herzlich ein.
Die Versammlung findet am Freitag, den 27. Januar im Feuer-
wehrgerätehaus in Storzingen statt. Versammlungsbeginn ist
um 20.00 Uhr.

Tagesordnung
1) Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
2) Bericht des 1. Vorsitzenden
3) Berichte der Fußballabteilung (Damen u. Herren) 
4) Bericht der Jugendleiterin
5) Berichte der Freizeitsportabteilung (Damen u. Herren)
6) Bericht der Wanderabteilung
7) Bericht des Kassiers
8) Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7
9) Bericht der Kassenprüfer                                                          

10) Beschlussfassung über eingegangene Anträge
11) Entlastung der Vorstandschaft
12) Neuwahlen
13) Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft würde sich über ein zahlreiches Erscheinen
sehr freuen. 

Öffnungszeiten Sporthütte
Freitag, 27. Januar geschlossen
Samstag, 28. Januar ab 15.00 Uhr
Sonntag, 29. Januar ab 10.00 Uhr / ab 17.00 Uhr
Mittwoch, 1. Februar ab 15.00 Uhr (Rentnertreff) / ab 19.00 Uhr

Liebe Dapperinnen und Dapper,

Umzüge
Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt zugleich.

Am Samstag, 28.01.2023 gehen wir auf den Umzug nach Hart-
heim. Busabfahrt ist um 13.00 Uhr in Storzingen an der Molke
und um 13.05 Uhr in Stetten an der Volksbank. Rückfahrt 19
Uhr.

Am Sonntag, dem 05.02.2023 fahren wir mit dem Zug auf den
Umzug nach Ebingen. Wir nehmen den Zug um 11 Uhr.

Am Sonntag, 12.02.2023 fahren wir auf den Umzug nach Dorn-
stetten. Busabfahrt ist um 10.55 Uhr in Stetten an der Volks-
bank und um 11.00 Uhr in Storzingen an der Molke. Rückfahrt
18 Uhr.

Zu guter Letzt sind wir am Fasnetssonntag, 19.02.2023 auf
dem Umzug in Stetten. An- und Abreise in Eigenregie.

Vorbereitung Dorffasnet
Am kommenden Samstag, 28.01.2023 treffen wir uns um 9:30
Uhr zum Wagenbau bei Schorles Wagenhallen.

Am Freitag, dem 10.02.2020 treffen wir uns um 18 Uhr zum
Schmücken und Herrichten des Gemeindehauses. Alle Dapper
sind aufs herzlichste eingeladen. 
Örtlichkeit: Gemeindehaus Weckenstein

Für alle Termine gilt: 
Rot im Kalender anstreichen und kommet zuhauf!!!

Felsa - Dapper
Eure Vorstandschaft

Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Storzingen
Wann:    Freitag, 3. Februar 2023
Wo:        Im Gemeindehaus Weckenstein
Uhrzeit: 19:30 Uhr

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassenwarts
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache zu Punkt 3-7
8. Entlastung
9. Wahlen

10. Beschlussfassung der eingegangenen Anträge
11. Wünsche, Anträge, Verschiedenes

Abteilungsversammlung
Am Samstag, den 25. Februar 2023 findet um 19 Uhr im
Gerätehaus in Storzingen unsere Abteilungsversammlung statt.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung
2. Bericht des Kommandanten
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des Schriftführers
6. Entlastungen
7. Wünsche und Anträge

Narrenverein Hilbenschlecker
e.V. Frohnstetten

SV Storzingen e.V.

D’Felsadapper Storzingen e.V.

Dorfgemeinschaft
Storzingen e.V.

Freiw. Feuerwehr
Abt. Storzingen
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Hierzu sind alle aktiven Feuerwehrkameraden der Abteilung so-
wie die Kameraden der Altersabteilung recht herzlich eingela-
den.

Ihr Feuerwehrteam der Abt. Storzingen

Schießsport:
Training für die „Kugelschützen“ im Freien (hier KK/GK)
und in der Halle (LG/LuPi):
Montags von 19:00 - 21:00 Uhr  
Freitags von 19:00 - 22:00 Uhr  
Sonntags von 10:00 - 12:00 Uhr 

Bogentraining im Freien
Erst wieder ab Mitte März 2023. 

Samstagsstammtisch und Sonntagfrühschoppen
Samstagstammtisch jeweils von 17:00 bis ca. 20:00 Uhr im
Schützenhaus. Jeder ist herzlich willkommen, der gerne in
Glashütte ist und Freude an netten Gesprächen hat.

Am Sonntagmorgen ab 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr Früh-
schoppen, ebenfalls im Schützenhaus. 

Weiterhin Neues können Sie  auch über unsere Hompage er-
fahren: 
https://www.ssv-glashuette-1964.de/aktuelles/ 
info/info-zum-corona-virus/

Liebe Glasbläserinnen und Glasbläser,
Am kommenden Wochenende steht unsere erste Ausfahrt in
diesem Jahr an.

Hierzu die festgelegten Abfahrtszeiten:

Samstag, 28.01.2023 – Umzug in Hartheim
Stetten a.k.M.: 12.00 Uhr
Oberglashütte: 12.10 Uhr
Unterglashütte: 12.20 Uhr

Rückfahrt: 18.00 Uhr 

Bäckerei-Belege: 
Die Sammelaktion der Bäckerei-Belege geht weiter, bitte sam-
melt weiterhin die Belege und bringt diese bei Anja und 
Christian Szofer vorbei.
Bei allen fleißigen SammlerInnen möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben.

Euer Zunftrat

Jahrgang 1963 Frohnstetten

Wir treffen uns zu einer Besprechung am Freitag, 27.01.2023
um 19.30 Uhr im Gasthaus Krone in Frohnstetten.

Haus der Natur
Beuron. Winterwanderung im Donautal.
Mittwoch, 1. Februar, 14 Uhr (Anmeldung bis 31.01.)
Auch im Winter hat das Donautal seine Reize. Ohne Laub auf
den Bäumen sind die zahlreichen Felsen noch viel dominanter
zu sehen als während der Vegetationszeit und der Blick reicht
besonders bei Schneelage auch viel weiter in die Waldflächen
an den Talhängen hinein. Besonders spannend sind die Unter-
schiede zwischen den sonn- und schattseitigen Hängen sowie
zwischen den Tallagen und den Hochflächen. Auch die Donau,
an der eine Teilstrecke der Wanderung vorbeiführt, liefert im
Winter ganz andere Eindrücke als im Sommer. Treffpunkt: Haus
der Natur in Beuron; Leitung: Bernd Schneck; Gebühr: 4,- €;
Anmeldung bis 31. Januar beim Haus der Natur, Tel.
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Filzkurs Jonglierbälle.
Dienstag, 7. Februar, 14:30 Uhr (Anmeldung bis 02.02.)
Mit Wasser und Seife und etwas Wolle werden Jonglierbälle ge-
filzt. Geeignet für Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren. Treff-
punkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Daniela Kiene;
Gebühr: Erwachsene 13,- €, Kinder 7,50 inkl. Material; Anmel-
dung bis 2. Februar beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0,
info@nazoberedonau.de.

Sportschützenverein
Glashütte 1964 e.V. 

Glasbläserzunft 
Glashütte

Aus der Region

Einladungskarten, Danksagungskarten,
Tischkarten ... und vieles mehr !

Schauen Sie 

bei uns vorbei, wir 

beraten Sie gerne !




